
A U S  D E R  P R A X I S  F Ü R  D I E  P R A X I S  

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 2013 setzt der nieder-

sächsische Justizvollzug 

durch flächendeckende Aus-

bildung von Multiplikatorin-

nen und Multiplikatoren auf 

die Methode der Motivieren-

den Gesprächsführung 

(Motivational Interviewing) in 

allen Justizvollzugseinrich-

tungen. In unserem 42. Jus-

tiz-Newsletter erklärt Eva 

Klostermann von der Ju-

gendarrestanstalt Verden  

diese klientenzentrierte Me-

thode und berichtet über die 

Implementierung sowie die 

bisherigen Erfahrungen.

Die Messerattacke des kurz 

zuvor aus der Untersu-

chungshaft entlassenen Ibra-

him A. im Januar 2023 in 

einem Regionalzug bei 

Brokstedt erschütterte die 

Öffentlichkeit tief. Sie wurde 

zum Wendepunkt im Um-

gang des Justizvollzugs mit 

schwer psychisch erkrankten 

und potenziell gefährlichen 

Gefangenen, die zu entlas-

sen sind. Dr. Anita Lach-

manski von der Behörde für 

Justiz und Verbraucher-

schutz Hamburg erläutert 

das bereits einen Monat spä-

ter im Februar 2023 verab-

schiedete ressortübergreifen-

de Maßnahmenpaket in 

Hamburg und das daraus 

resultierende und neu etab-

lierte Schnittstellenkonzept 

PRISMA.

Im dritten Beitrag behandelt 

unser Vollzugsrecht-Experte 

Michael Schäfersküpper von 

der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen den dritten Teil 

des unmittelbaren Zwangs 

im Justizvollzug in bewährter 

praxisnaher Art mit rechtssi-

cheren Handlungsempfeh-

lungen.

Im April 2024 trat 

das Konsumcannabisgesetz 

(KCanG) in Kraft. Es entkri-

minalisiert in engen Grenzen 

den Umgang mit Cannabis 

zum Freizeitkonsum. Prof. 

Dr. Jörg Kinzig et al. vom 

Institut für Kriminologie der 

Universität Tübingen (IfK) 

haben die Auswirkungen des 

KCanG untersucht und stel-

len fest, dass es einen deutli-

chen Rückgang der canna-

bisbezogenen Kriminalität im 

polizeilichen Hellfeld gab. 

Weitere Entwicklungen und 

einen Ausblick finden Sie in 

unserem abschließenden 

Artikel.

Viel Spaß beim Lesen und

herzliche Grüße aus Celle 

sendet Ihnen

   Michael Franke
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Sie dient dazu, Men-

schen zu helfen, ihre 

eigene Motivation und 

Bereitschaft zur Verän-

derung zu erkennen und 

zu stärken. Im Mittel-

punkt steht dabei nicht 

das Konfrontieren oder 

Überreden, sondern das 

Fördern der Eigenmoti-

vation und Selbstverant-

wortung. Miller und Roll-

nick vertreten die Auf-

fassung, dass Gesprä-

Motivierende Gesprächsführung als klientenzentrierte 

Methode der Gesprächsführung im Justizvollzug
von Eva Klostermann

MOTIVIERENDE GESPRÄCHSFÜHRUNG 

Die Motivierende Ge-

sprächsführung ist eine 

klientenzentrierte Metho-

de der Gesprächsfüh-

rung, die sich unter-

schiedlicher Elemente 

der Kommunikationswis-

senschaften, der Verhal-

tens- und Gesprächsthe-

rapie bedient. 

William R. Miller und Ste-

phen Rollnick entwickel-

ten das Konzept zur 

„Motivierenden Ge-

sprächsführung“ (Moti-

vational Intrerviewing, MI) 

vor allem für die Arbeit 

mit suchtkranken Men-

schen. In der praktischen 

Arbeit wurde die Motivie-

rende Gesprächsführung 

aufgrund ihrer guten 

Wirksamkeit nach und 

nach in unterschiedliche 

Bereiche integriert.  

Diskrepanz entwickeln: 

Die Fachkraft hilft der 

Gesprächsperson, den 

Unterschied zwischen 

dem aktuellen Verhalten 

und den eigenen Zielen 

oder Werten zu erken-

nen. Dieses fördert einen 

Veränderungswunsch.

Widerstand umlenken: 

Widerstand wird als Am-

bivalenz verstanden. 

Statt zu konfrontieren, 

wird die Haltung der Ge-

sprächsperson gespie-

gelt.

jeden. So sehen Miller 

und Rollnick die Grund-

lage der Arbeit.

Die Methode basiert auf 

vier zentralen Prinzipien:

Empathie ausdrücken: 

Durch aktives Zuhören 

und eine wertschätzende 

Haltung wird Vertrauen 

und eine gute Ge-

sprächsbasis geschaf-

fen.

che so geführt werden 

können, dass die Ge-

sprächspersonen mög-

lichst wenig Widerstand 

aufbauen. Dadurch set-

zen sich die Gesprächs-

personen mit den eige-

nen problematischen 

Verhaltensweisen ausei-

nander und entwickeln 

eine eigene Verände-

rungsbereitschaft. 

Das Wichtigste bei der 

Motivierenden Ge-

sprächsführung ist die 

Haltung von uns selbst, 

die die Gesprächspartne-

rinnen dabei unterstützt, 

ihre eigenen Beweggrün-

de für eine Veränderung 

zu finden. Die Haltung 

wird bei dieser Methode 

als Menschenbild gese-

hen und die Sonne 

scheint über alles und 

Die Abteilung Emden der Jugendarrestanstalt Verden.

Eva Klostermann

Psychologin im Psychologischen 

Dienst in der Abteilung Emden 

der Jugendarrestanstalt Verden
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genutzt, um die Einsicht 

zu fördern. Inhaftierte 

werden ermutigt, selbst 

Entscheidungen zu tref-

fen und Verantwortung 

für ihr Verhalten zu 

übernehmen (Förderung 

der Eigenverantwor-

tung).

Implementierung der 

Motivierenden Ge-

sprächsführung im 

Justizvollzug

Seit 2013 setzt der Jus-

tizvollzug in Niedersach-

empfinden. Hier kann die 

Motivierende Gesprächs-

führung helfen. Durch 

respektvolle und offene 

Gespräche entsteht ein 

Vertrauen zwischen der 

Fachkraft und den Inhaf-

tierten (Beziehungsauf-

bau). Statt Druck auszu-

üben, werden eigene 

Ziele und Werte in den 

Mittelpunkt gestellt (z.B. 

Familie, Freiheit, Ausbil-

dung). Widerstand wird 

als Teil des Prozesses 

akzeptiert und konstruktiv 

MOTIVIERENDE GESPRÄCHSFÜHRUNG 

sen durch die flächen-

deckende Ausbildung 

von Multiplikatoren auf 

die Integrierung der Me-

thode der Motivierenden 

Gesprächsführung in 

den Justizvollzugsein-

richtungen. 

Ziel ist, möglichst viel 

Mitarbeitende aus allen 

Bereichen in der An-

wendung dieser Metho-

dik zu schulen und den 

Geist der Motivierenden 

Gesprächsführung als 

Prozesse der Verände-

rung anstoßen kann.

Anwendung im Ju-

gendarrest und Justiz-

vollzug

Im Jugendarrest und im 

Justizvollzug treffen 

Fachkräfte oft auf Men-

schen, die widerwillig, 

misstrauisch oder unmo-

tiviert sind. Viele lehnen 

Beratung oder Hilfe zu-

nächst ab, da sie die 

Maßnahme als Strafe 

„Seit 2013 setzt der 

Justizvollzug in 

Niedersachsen durch die 

flächendeckende Ausbildung 

von Multiplikatoren auf die 

Integrierung der Methode 

der Motivierenden 

Gesprächsführung in den 

Justizvollzugseinrichtungen.“

Variationen haben. 

Techniken wie zum Bei-

spiel die offene Frage-

stellung und das aktive 

und reflektive Zuhören 

kennen viele Menschen 

bereits aus dem Bereich 

der allgemeinen Kom-

munikation. Die Technik 

der Motivierenden Ge-

sprächsführung bündelt 

somit oft das, was wir 

bereits kennen und was 

sich bewährt hat. Je 

nach Situation kann 

man verschiedene 

Selbstwirksamkeit för-

dern: Die Gesprächsper-

son soll daran glauben, 

dass sie etwas verändern 

kann. Positive Erfahrun-

gen und Ressourcen 

werden dabei hervorge-

hoben.

Um die Prinzipien umset-

zen zu können, werden 

verschiedene Techniken 

genutzt. Es gibt acht ver-

schiedene Techniken 

(siehe rechtes Kästchen), 

wobei mehrere von die-

sen auch verschiedene 

Techniken anwenden. 

Das Ziel bleibt dabei 

unverändert: die Verän-

derungsbereitschaft zu 

fördern. Diese Metho-

denvielfalt kann mit ei-

nem gut gefüllten Werk-

zeugkoffer verglichen 

werden, aus dem man 

sich während des Ge-

sprächs bedient. Da es 

sich um eine Gesprächs-

methode handelt, lebt 

sie von ständiger Übung. 

Es ist eine Gesprächs-

führung, mit der man 

Methoden:

1. Offene Fragen
2. Aktives Zuhören
3. Wertschätzung / 
     Würdigung
4. Informieren, Rat 
     anbieten
5. Umgang mit Widerstand
6. Change Talk
7. Confidence Talk
8. Zusammenfassung
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 Sie aktiviert innere 

Motivation statt äuße-

ren Drucks.

 Sie unterstützt nach-

haltige Verhaltensän-

derungen, da die ei-

genen Beweggründe 

für eine Veränderung 

sprechen. 

Die Motivierende Ge-

sprächsführung ist eine 

wirkungsvolle Methode 

in der Arbeit mit Men-

schen. Sie stärkt Bezie-

hung, Motivation und 

sprächsperson orientie-

rend – nimmt sich auch 

der Vollzug die Zeit, die 

es braucht, um Verände-

rungen und alternative 

Behandlungsansätze 

wirksam zu etablieren.

Zusammenfassung

Warum ist die Methode 

hilfreich?

 Sie vermeidet Macht-

kämpfe und fördert 

partnerschaftliche 

Kommunikation.

nal.

Was sich bereits seit 

einigen Jahrzenten, ins-

besondere in der Sucht-

arbeit mit Menschen in 

Zwangskontexten, etab-

liert hat, später auch 

erfolgreich im Klinikall-

tag und Arztpraxen, er-

hält seit über zwölf Jah-

ren Einzug in die nicht 

minder schwierige Ar-

beit mit Inhaftierten.

Es stehen heute 38 aus-

gebildete Multiplikatoren 

in den Niedersächsi-

schen Justizvollzugsein-

richtungen zur Verfü-

gung, die in den vergan-

genen Jahren viele Be-

dienstete in den Anstal-

ten geschult haben. Der 

Einzug der Motivieren-

den Gesprächsführung 

ist ein zwar langsamer 

Prozess, zugleich schrei-

tet er fort. Die Methode 

wurde bereits vor eini-

gen Jahren in die Ausbil-

gutes Instrument der Be-

handlung und des Um-

gangs mit inhaftierten 

Menschen zu nutzen.

Angesprochen werden 

vor allem der Allgemeine 

Justizvollzugsdienst, der 

die größte Berufsgruppe 

im Vollzug darstellt und 

die meisten Begegnun-

gen und Berührungs-

punkte mit den Inhaftier-

ten hat, aber auch das 

pädagogische und psy-

chologische Fachperso-

Arbeitsalltag der Multi-

plikatoren. Seit 2024 

wurde die Motivierende 

Gesprächsführung als 

Fortbildung im Fortbil-

dungsprogramm des 

Bildungsinstituts des 

niedersächsischen Jus-

tizvollzuges eingebun-

den. Die Fortbildungen 

für die Bediensteten 

finden neben den Aus-

bildungen der Anwärte-

rInnen aktuell zweimal 

dung des Allgemeinen 

Vollzugsdienstes inte-

griert und wird auch dort 

bei allen Bediensteten 

geschult. 

Die anfängliche Idee, 

dass MultiplikatorInnen in 

Eigenregie in den eige-

nen Anstalten die Fortbil-

dung durchführen, klang 

zunächst sinnvoll, erwies 

sich in der Praxis aber 

als etwas überambitio-

niert und scheiterte 

schlicht am intensiven 

MOTIVIERENDE GESPRÄCHSFÜHRUNG 

Eigenverantwortung, 

zentrale Voraussetzun-

gen für echte Verände-

rung. Anstatt Menschen 

zu belehren, lädt sie sie 

ein, ihre eigenen Gründe 

für Veränderung zu ent-

decken und umzusetzen.

jährlich statt. 

Dadurch sind die Multi-

plikatoren vom organisa-

torischen „Drumherum“ 

entbunden und können 

sich ganz auf die Ver-

mittlung der Inhalte der 

Motivierenden Ge-

sprächsführung konzent-

rieren. 

Veränderung braucht 

Zeit. Und wie der Ansatz 

der Methode selbst –

autonomiewahrend und 

sich am Tempo der Ge-

„Die Methode wurde bereits 

vor einigen Jahren in die 

Ausbildung des Allgemeinen 

Vollzugsdienstes integriert 

und wird auch dort bei allen 

Bediensteten geschult..“

Kontakt: 

Eva Klostermann

Telefon 

+49 49 21 / 951 - 605 

E-Mail 

Eva.Klostermann@justiz.niedersachs

en.de
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delnden Behörden alle 

geltenden rechtlichen 

und arbeitsprozessualen 

Standards eingehalten 

hatten, wurde anhand 

der Tat schließlich deut-

lich, dass das aktuelle 

System, unzureichend 

ist.

Die behördliche und 

parlamentarische Aufar-

beitung des Falls zeigte, 

dass die Entlassung des 

Umsetzung des Maßnahmenpakets in Folge 

der Messerattacke von Brokstedt
von Anita Lachmanski

PRISMA SCHAFFT NEUE BLICKWINKEL IM HAMBURGER JUSTIZVOLLZUG

Die Messerattacke des 

kurz zuvor aus der Unter-

suchungshaft entlasse-

nen Ibrahim A. im Januar 

2023 in einem Regional-

zug bei Brokstedt er-

schütterte die Öffentlich-

keit tief. Sie wurde zum 

Wendepunkt im Umgang 

des Justizvollzugs mit 

schwer psychisch er-

krankten und potenziell 

gefährlichen zu entlasse-

nen Gefangenen. Die 

Tat, die ohne erkennba-

res Motiv begangen wur-

de, löste bundesweit Fas-

sungslosigkeit aus. Sie 

erschütterte das Vertrau-

en in die Fähigkeit des 

Staates, psychisch auffäl-

lige, gemeingefährliche 

Personen rechtzeitig zu 

erkennen, angemessen 

zu behandeln und die 

Gesellschaft wirksam zu 

schützen. Da die han-

ausreichen, um potenziell 

gefährliche Entwicklun-

gen frühzeitig zu erken-

nen und entsprechend zu 

handeln.

Gleichzeitig stellte sich 

die Frage, wie sich die 

staatliche Schutzpflicht 

für die Allgemeinheit –

der Schutz des Rechts 

auf Leben und körperli-

che Unversehrtheit – mit 

der Freiheitsgarantie für 

den Einzelnen und den 

Grenzen der Untersu-

menspiel: Schwierigkei-

ten hinsichtlich der Koor-

dination, unklare Zustän-

digkeiten und ausbaufä-

hige Strukturen im Be-

reich systematischer 

Risikoanalyse. Es lag 

auf der Hand, dass 

die bestehenden Mecha-

nismen der Gefahren-

prävention – insbeson-

dere bei psychisch 

erkrankten Untersu-

chungsgefangen – nicht 

Täters rechtlich zwingend 

war. Da das Landgericht 

Hamburg den Haftbefehl 

gegen ihn aufgehoben 

und die Entlassung ange-

ordnet hatte, war er un-

verzüglich auf freien Fuß 

zu setzten. Zum Zeit-

punkt der Entlassung 

lagen keine Hinweise auf 

akute Eigen- oder 

Fremdgefährdung vor. 

Die Justizvollzugsanstalt 

hatte somit keine Grund-

lage, eine weitere Unter-

bringung in die Wege zu 

leiten. 

Obwohl das behördliche 

Handeln formal nicht zu 

beanstanden war, offen-

barte der Fall unter ande-

rem Schwächen im Infor-

mationsaustausch zwi-

schen Justiz, Polizei und 

Sozialbehörden. Diese 

betrafen vor allem das 

organisatorische Zusam-

Hamburger Behörde für Justiz und Verbraucherschutz (BJV).

chungshaft insbesondere 

in Bezug auf die Planbar-

Dr. rer. hum. biol. Anita 

Lachmanski 

Psychologin und Referentin für 

Risikoeinschätzung und Prüfung 

vollzugsöffnender Maßnahmen 

für die Behörde für Justiz und 

Verbraucherschutz Hamburg. 

Davor war sie Psychologin in der 

Sozialtherapeutischen Abteilung 

der JVA Hahnöfersand 

(Hamburger Jugendvollzug). 

keit von Maßnahmen in 

Einklang bringen lässt. 
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Fremdgefährdung. Ana-

log zur Funktionsweise 

eines Prismas in der 

Optik, werden Informati-

onen zentral gebündelt 

und strukturiert, bevor 

diese gezielt an beteilig-

te Stellen gestreut wer-

den. Ziel ist eine ver-

lässliche, interdisziplinä-

re Zusammenarbeit zwi-

schen Polizei, Justizvoll-

zugsanstalten, Staats-

anwaltschaften, sozialen 

Diensten und weiteren 

relevanten Akteuren. 

zept PRISMA – Proaktive 

Risikoidentifizierung und 

Strategisches Manage-

ment für Anschlussmaß-

nahmen (engl. Proactive 

Risk Identification and 

Strategic Management 

for Action) bildet die zent-

rale Schnittstelle der 

Hamburger Justiz zur 

Identifizierung inhaftierter 

Personen mit einer 

schwerwiegenden psy-

chischen Erkrankung und 

einem damit verbunde-

nen erhöhten Risiko zur 

sozialer und psychi-

scher Unterstützungsbe-

darfe, die sodann in der 

Entlassungsvorberei-

tung berücksichtigt wer-

den.

Parallel erfolgten struk-

turelle Anpassungen: 

der Ausbau psychothe-

rapeutischer Angebote, 

die Planung einer psy-

chiatrischen Kurzzeitsta-

tion im Zentralkranken-

haus der Untersu-

chungshaftanstalt Ham-

che eingeführt, mehr-

sprachige Informations-

materialien erstellt und 

die Kommunikation zwi-

schen Justiz und Auslän-

derbehörden verbessert.

Zur Verstetigung dieser 

Ansätze wurde ein Kon-

zept zur Risikoidentifizie-

rung, vorrangig für Unter-

suchungsgefangene, 

etabliert. Ein neues Über-

gangscoaching für diese 

Zielgruppe ermöglicht die 

frühzeitige Erkennung 

PRISMA SCHAFFT NEUE BLICKWINKEL IM HAMBURGER JUSTIZVOLLZUG

Der Ansatz des Kon-

zepts ist explizit präven-

tiv und prozessorientiert. 

Ziel ist es, potenzielle 

Risikolagen frühzeitig zu 

identifizieren, um recht-

zeitig geeignete Inter-

ventions- und Steue-

rungsmaßnahmen ein-

leiten zu können. Im 

Mittelpunkt stehen dabei 

Untersuchungsgefange-

ne, die klinisch relevan-

te Hinweise auf schwere 

psychische Erkrankun-

gen und ein damit ver-

burg und die Stärkung 

der Zusammenarbeit der 

handelnden Behörden 

untereinander. Mit einem 

Beschluss der Hambur-

gischen Bürgerschaft 

aus November 2023 

wurden die personellen 

und finanziellen Res-

sourcen für die Umset-

zung bereitgestellt.

Vom Risikoscreening 

zu PRISMA

Das neu etablierte Kon-

„Das neu etablierte Konzept 

PRISMA – Proaktive 

Risikoidentifizierung und 

Strategisches Management 

für Anschlussmaßnahmen 

bildet die zentrale 

Schnittstelle der Hamburger 

Justiz zur Identifizierung 

inhaftierter Personen mit einer 

schwerwiegenden 

psychischen Erkrankung und 

einem damit verbundenen 

erhöhten Risiko zur 

Fremdgefährdung.“

ge Reformschritte vor-

sah. Es zielte darauf, 

Informationsdefizite zu 

beheben, Schnittstellen 

besser zu nutzen und 

Risikoidentifizierung 

institutionell zu veran-

kern.

Ein flächendeckendes 

Risikoscreening aller 

Untersuchungsgefange-

ner wurde durchgeführt, 

um auffällige Personen 

zu identifizieren. 663 

Gefangene wurden 

überprüft, 168 Fälle an 

Dieses Spannungsfeld 

zwischen Gefahrenab-

wehr und Freiheitsschutz 

war Ausgangspunkt einer 

grundlegenden Neuorien-

tierung des Hamburger 

Gefährdungsmanage-

ments.

Das Maßnahmenpaket

Hamburg reagierte rasch 

und entschlossen. Be-

reits im Februar 2023 

wurde ein ressortüber-

greifendes Maßnahmen-

paket verabschiedet, das 

kurzfristige und langfristi-

das Landeskriminalamt 

(LKA) gemeldet und 19 

in vertiefte Fallkonferen-

zen überführt. Dort be-

rieten Justiz, Polizei, 

Staatsanwaltschaft, So-

zial- und Ausländerbe-

hörden gemeinsam über 

weitere Maßnahmen. In 

einzelnen Fällen führten 

die Bewertungen zu psy-

chiatrischen Unterbrin-

gungen oder engmaschi-

gen Nachsorgevereinba-

rungen. Ergänzend wur-

den Übergangsgesprä-

„Hamburg reagierte rasch und 

entschlossen. Bereits im 

Februar 2023 wurde ein 

ressortübergreifendes 

Maßnahmenpaket 

verabschiedet, das 

kurzfristige und langfristige 

Reformschritte vorsah.“
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fristiger Observationen 

und/oder Gefährderan-

sprachen. 

Das Netzwerk steht in 

engem Bezug zu weite-

ren Reformen, insbe-

sondere zum Landes-

psychiatrieplan Ham-

burg 2025, der Maßnah-

men zur Verbesserung 

der Versorgung schwer 

psychisch erkrankter 

Menschen vorsieht. 

Ebenso ist das im Lan-

deskriminalamt angesie-

oder Waffenbehörden, 

Bezirksämter oder Ge-

sundheitsdienste hinzu-

gezogen.

Die Fallkonferenzen die-

nen der gemeinsamen 

Risikobewertung und der 

Festlegung konkreter 

Maßnahmen wie etwa 

der Einschaltung sozial-

psychiatrischer Dienste, 

der Vermittlung therapeu-

tischer Angebote, das 

Erwirken gerichtlicher 

Unterbringungen, länger-

psychisch erkrankte Tä-

ter – zuletzt im Mai 2025 

am Hamburger Haupt-

bahnhof – haben sich 

die für Inneres, für Sozi-

ales und für Justiz zu-

ständigen Behörden auf 

eine gemeinsame Stra-

tegie verständigt. Ziel ist 

es, Personen, von de-

nen aufgrund psychi-

scher Erkrankung eine 

potenzielle Gefahr für 

andere ausgeht, frühzei-

tig zu identifizieren und 

Die anhand des Falls 

Brokstedt sowie anderen 

schweren Gewalttaten 

gesammelten Erfahrun-

gen führten schließlich 

zur nächsten Stufe prä-

ventiver Kooperation: 

dem Hamburger Netz-

werk für personenbezo-

genes Risikomanage-

ment, das seit dem 1. 

August 2025 besteht.

Angesichts einer bundes-

weiten Zunahme schwe-

rer Gewalttaten durch 

PRISMA SCHAFFT NEUE BLICKWINKEL IM HAMBURGER JUSTIZVOLLZUG

delte Kompetenzzent-

rum für Risikobewertung 

(KoRis) ein zentraler 

Bestandteil. Es dient als 

Eingangsstelle für alle 

personenbezogenen 

Gefahrensachverhalte 

und gewährleistet durch 

die Einbindung psycho-

logischer Fachkräfte 

eine fundierte, interdis-

ziplinäre Einschätzung 

von Risiken.

Fazit

Der Fall Brokstedt ver-

schwere Straftaten zu 

verhindern.

Das Netzwerk regelt ver-

bindlich den behörden-

übergreifenden Informa-

tionsaustausch auf 

Grundlage bestehender 

Konzepte wie PRISMA. 

Kernstück sind anlass-

bezogene Fallkonferen-

zen, die von jeder betei-

ligten Behörde aktiviert 

werden können. Je nach 

fallbezogener Konstella-

tion werden Ausländer-

„Angesichts einer 

bundesweiten Zunahme 

schwerer Gewalttaten durch 

psychisch erkrankte Täter 

– zuletzt im Mai 2025 am 

Hamburger Hauptbahnhof –

haben sich die für Inneres, für 

Soziales und für Justiz 

zuständigen Behörden auf 

eine gemeinsame Strategie 

verständigt.“

gen geeignete Maßnah-

men beschlossen. Diese 

reichen von psychothe-

rapeutischen Unterstüt-

zungsangeboten sowie 

solchen der Sozialarbeit 

über die Anregung ge-

richtlicher Unterbringun-

gen bis hin zu struktu-

rierten Nachsorgekon-

zepten im Übergang in 

die Freiheit.

PRISMA steht damit für 

eine systematisch-

institutionalisierte Form 

des Gefährdungsmana-

bundenes erhöhtes Risi-

ko zur Fremdgefährdung 

aufweisen. Die Risikobe-

wertung erfolgt auf 

Grundlage definierter 

Indikatoren und wird in 

regelmäßigen Intervallen 

überprüft und fortge-

schrieben.

Im Rahmen interdiszipli-

när besetzter Fallkonfe-

renzen werden die ge-

wonnenen Erkenntnisse 

zusammengeführt und 

unter Berücksichtigung 

fachlicher Einschätzun-

gements, die über eine 

einzelfallbezogene Re-

aktion hinausgeht. Risi-

koerkennung wird als 

kontinuierlicher, interdis-

ziplinärer Prozess ver-

standen, der auf stan-

dardisierter Informations-

gewinnung, regelmäßi-

ger Evaluation und ko-

operativer Entschei-

dungsfindung beruht.

Das Hamburger Netz-

werk für personenbe-

zogenes Risikoma-

nagement
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verfahrensbezogenen 

Strukturen des Gefähr-

dungsmanagements ab. 

Mit dem Maßnahmenpa-

ket aus dem Jahr 2023 

wurde die Basis ge-

schaffen, auf der PRIS-

MA als justizinternes 

Instrument proaktiver 

Risikoidentifizierung 

aufbaut. Mit dem Ham-

burger Netzwerk für per-

sonenbezogenes Risi-

komanagement wurde 

dieser Ansatz verstetigt, 

erweitert und behörden-

übergreifend institutiona-

lisiert.

Beides markiert eine 

konzeptionelle Weiter-

entwicklung des beste-

henden Gefährdungsma-

nagements. Im Zentrum 

steht die Abkehr von 

einer überwiegend reak-

tiven Gefahrenabwehr 

hin zu einem präventiv 

angelegten, interinstituti-

onellen Steuerungsmo-

dell. Risikoidentifizie-

deutlichte bestehende 

strukturelle Defizite im 

institutionellen Umgang 

mit psychisch auffälligen 

Personen und machte 

Optimierungsbedarfe in 

der behördenübergreifen-

den Risikoidentifizierung 

sichtbar. In Reaktion da-

rauf wurden in Hamburg 

umfassende Reformpro-

zesse initiiert. Sie zielen 

auf eine systematische 

Weiterentwicklung der 

organisatorischen und 

strategien. Damit wird 

Resozialisierung nicht 

mehr ausschließlich als 

Vollzugsziel, sondern 

zugleich als Bestandteil 

einer umfassenden si-

cherheitspolitischen Ge-

samtstrategie konzipiert. 

Der Justizvollzug er-

scheint in diesem Ver-

ständnis als Teil eines 

vernetzten, wissensba-

sierten Systems sozialer 

Gefahrenprävention, 

das auf nachhaltige Sta-

bilisierung und Schutz 

rung, Informationsverar-

beitung und Verantwor-

tungszuordnung werden 

dabei als kooperative und 

fortlaufende Verwaltungs-

aufgaben verstanden.

Die enge funktionale Ver-

zahnung von Justizvoll-

zug, Polizei, Sozial- und 

Gesundheitswesen bildet 

die Grundlage für eine 

frühzeitige Identifikation 

potenzieller Risikolagen 

und für die Entwicklung 

kohärenter Präventions-

PRISMA SCHAFFT NEUE BLICKWINKEL IM HAMBURGER JUSTIZVOLLZUG

sowohl individueller als 

auch kollektiver Rechts-

güter gerichtet ist.

„Der Fall Brokstedt 

verdeutlichte bestehende 

strukturelle Defizite im 

institutionellen Umgang mit 

psychisch auffälligen 

Personen und machte 

Optimierungsbedarfe in der 

behördenübergreifenden 

Risikoidentifizierung 

sichtbar.“

Kontakt: 

Dr. Anita Lachmanski

Telefon 

+49 40 428 43-2828 

E-Mail 

anita.lachmanski@justiz.hamburg.de
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Und bist du nicht willig, ...

- Unmittelbarer Zwang im Justizvollzug - Teil 3 - 

von Michael Schäfersküpper

Frühere Auszüge aus 

dem Forum Strafvollzug 

behandeln neben dem 

unmittelbaren Zwang1, 

Fixierungen im Vollzug2, 

Durchsuchungen der 

Gefangenen selbst 3 

sowie ihrer Hafträume 

und Sachen4.

VOLLZUGSRECHT

Der nachfolgende Artikel 

erscheint mit freundlicher 

Genehmigung des Fo-

rums Strafvollzug. Zeit-

schrift für Strafvollzug und 

Straffälligenhilfe. Der Arti-

kel ist weitgehend ein 

aktualisierter Auszug aus 

Schäfersküpper, Michael, 

Und bist Du nicht willig, ... 

Unmittelbarer Zwang im 

Justizvollzug - Teil 3 in: 

Forum Strafvollzug. Zeit-

schrift für Strafvollzug und 

Straffälligenhilfe (FS) 

2020, 352 bis 357. Der 

vollständige Text des 

Aufsatzes ist kostenfrei 

als Zweitveröffentli-

chung im Publikations-

system der Universitäts-

bibliothek der Eberhard 

Karls Universität Tübin-

gen verfügbar. Die zi-

tierfähige URL lautet: 

http://dx.doi.org/

10.15496/publikation-

76957

unbeabsichtigte Treffer).7

Die Regelungen des 

Vollzugsrechts sollen der 

besonderen Gefährlich-

keit Rechnung tragen.

[…]

Der Schusswaffenge-

brauch gegen Gefange-

ne ist u.a. zulässig, wenn 

sie eine Waffe oder ein 

anderes gefährliches 

Werkzeug trotz wieder-

barkeit gewährleisten.

Schusswaffengebrauch

Der Schusswaffenge-

brauch zeichnet sich 

durch seine besondere 

Gefährlichkeit für Gefan-

gene, Bedienstete und 

Dritte aus. Es besteht 

immer ein gewisses Tö-

tungsrisiko für Beteiligte 

und Unbeteiligte (z.B. 

durch Querschläger oder 

satz soll insoweit einen 

sicheren Pfad durch den 

rechtlichen Dschungel 

der Meinungen weisen.

Der Schwerpunkt dieses 

Artikels liegt bewusst auf 

der Rechtsprechung, 

weil sie die Praxis unmit-

telbar prägt. Die Para-

grafenangaben zu den 

Vollzugsgesetzen der 

Bundesländer finden 

sich grundsätzlich in den 

Fußnoten. Dieser Weg 

soll eine bessere Les-

Einleitung

"Aller guten Dinge sind 

drei." Getreu diesem 

Motto folgt hier der dritte 

und letzte Teil des Auf-

satzes zum unmittelba-

ren Zwang. Es geht nun 

um den Schusswaffenge-

brauch, das Handeln auf 

Anordnung und die 

Pflicht zur Hilfeleistung. 

Ausnahmsweise sei hier 

eine kurze Werbung für 

Liebhaberinnen und Lieb-

haber komplexer rechtli-

cher Probleme erlaubt. 

Der vollständige Aufsatz 

geht auch ausführlich auf 

das Problem der Notwehr 

von Gefangenen gegen 

unmittelbaren Zwang 

ein5. Zu diesem Thema 

gibt es in Rechtspre-

chung und Literatur einen 

anhaltenden Meinungs-

streit6. Der Streit ist das 

Geschäftsmodell der ju-

ristischen Welt. Der Auf-

Michael Schäfersküpper,    

Dozent im Fachbereich Strafvoll-

zug der Hochschule der Justiz 

Nordrhein-Westfalen in Bad 

Münstereifel 

Die Hochschule der Justiz Nordrhein-Westfalen 

in Bad Münstereifel 
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den Schusswaffenge-

brauch beziehen. Der 

Grund hierfür liegt in der 

besonderen Gefährlich-

keit des Schusswaffen-

gebrauchs.21

Als Androhung des 

Schusswaffengebrauchs 

gilt auch ein Warn-

schuss.22 Geschossknall 

und Fluggeräusch des 

Projektils sollen dazu 

führen, dass die Be-

troffenen z.B. einhalten, 

stehenbleiben oder auf-

anderer Regelungen z.B. 

durch Notwehr (§ 32 

StGB) gerechtfertigt 

sein.19

[…]

Androhung des Schuss-

waffengebrauchs

[…]

Der Schusswaffenge-

brauch ist vorher anzu-

drohen.20 Die Androhung 

muss sich spezifisch auf 

„Für den offenen Vollzug gilt 

ein spezielles Verbot des 

Schusswaffengebrauchs: 

Bedienstete dürfen keine 

Schusswaffen gebrauchen, 

um die Flucht aus dem 

offenen Vollzug zu vereiteln.“

ist darüber hinaus zuläs-

sig, um ihre Flucht zu 

vereiteln oder sie wie-

derzuergreifen.10 In die-

sen Fällen kann der 

Schusswaffengebrauch 

trotz des Tötungsrisikos 

verhältnismäßig sein, 

wenn von den Gefange-

nen eine nicht unerheb-

liche Gefahr für die All-

gemeinheit ausgeht.11

[…]

Spezielle Verbote 

des Schusswaffenge-

brauchs

Für den offenen Vollzug 

gilt ein spezielles Verbot 

des Schusswaffenge-

brauchs: Bedienstete 

dürfen keine Schusswaf-

fen gebrauchen, um die 

Flucht aus dem offenen 

Vollzug zu vereiteln.12

Das Verbot soll die be-

troffenen Bediensteten 

von der Entscheidung 

freistellen, ob der 

Schusswaffengebrauch 

holter Aufforderung nicht 

ablegen.8 Ein gefährli-

ches Werkzeug ist jede 

bewegliche Sache, die 

nach ihrer objektiven Be-

schaffenheit und der Art 

ihrer Benutzung im Ein-

zelfall geeignet ist, erheb-

liche Körperverletzungen 

herbeizuführen (z.B. eine 

Brechstange).9

[…]

Der Schusswaffenge-

brauch gegen Gefangene 

Angemessenheit des 

Schusswaffengebrauchs

Der Schusswaffenge-

brauch muss angemes-

sen sein. Speziell gere-

gelt ist, dass Bedienste-

te Schusswaffen nur 

gebrauchen dürfen, um 

angriffs- oder fluchtunfä-

hig zu machen.15 Das 

Risiko einer tödlichen 

Verletzung muss nicht 

ausgeschlossen sein. 

Die Bediensteten dürfen 

den Tod der Betroffenen 

aber nicht billigend in 

Kauf nehmen. Bei einer 

billigenden Inkaufnahme 

würde bereits mit be-

dingtem Tötungsvorsatz 

gehandelt.

Ein gezielter Tötungs-

schuss ist vollzugsrecht-

lich unzulässig.17 Er 

kann aber als unmittel-

barer Zwang aufgrund 

verhältnismäßig wäre.13

In verschiedenen Bun-

desländern finden sich 

auch weitere Einschrän-

kungen des Schusswaf-

fengebrauchs an be-

stimmten Orten (z.B. in-

nerhalb der Anstalt)14

oder gegen bestimmte 

Personengruppen (z.B. 

Minderjährige, erkennbar 

Schwangere, Personen 

im Strafarrest).

 […]

VOLLZUGSRECHT

merksam werden.23 Ein 

Warnschuss ist so abzu-

geben, dass aus objekti-

ver Sicht voraussichtlich 

kein Trefferrisiko be-

steht. Andernfalls liegt 

kein Warnschuss vor.24

Schusswaffen dürfen 

ohne Androhung nur 

dann gebraucht werden, 

wenn dies zur Abwehr 

einer gegenwärtigen 

Gefahr25 für Leib oder 

Leben erforderlich ist.26

Die Ausnahme kann 

„Ein gezielter Tötungsschuss 

ist vollzugsrechtlich 

unzulässig.“ 



Newsletter Nr. 42                                                                                                           Seite 11    

wenn die Sach- und 

Rechtslage objektiv zwei-

felhaft gewesen ist.35

[…]

Hilfeleistung für Ver-

letzte

Die Bediensteten der 

Justizvollzugsanstalten 

sind schon wegen des 

Grundrechts auf Leben 

und körperliche Unver-

sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 

S. 1 GG) verpflichtet, den 

bei der Anwendung von 

z.B. bei Geiselnahmen 

greifen.27

Handeln auf Anordnung

Unmittelbarer Zwang 

bedeutet Handeln in Aus-

nahmesituationen. Dem 

trägt die Vorschrift 

zum Handeln auf Anord-

nung beim unmittelbaren 

Zwang Rechnung (§ 97

StVollzG, § 89 

NJVollzG).28 Sie ver-

VOLLZUGSRECHT

drängt als Spezialvor-

schrift die allgemeinen 

Regelungen des Beam-

tenrechts zur Folge-

pflicht (§ 35 Abs. 1 S. 2 

BeamtStG) und zur Ver-

antwortung für die 

Rechtmäßigkeit dienstli-

cher Handlungen (§ 36 

BeamtStG). In den Bun-

desländern gilt zum 

Handeln auf Anordnung 

entweder die Bundesre-

gelung fort (§ 97 

StVollzG) oder der Ge-

setzestext wird über-

nommen (§ 89 

NJVollzG).29

[…]

Vollzugsbedienstete dür-

fen die Anordnung un-

mittelbaren Zwangs nicht 

befolgen, wenn dadurch 

eine Straftat begangen 

würde (§ 97 Abs. 2 S. 1 

StVollzG, § 89 Abs. 2 

„Sofern die Vollzugs-

bediensteten eine Anordnung 

unmittelbaren Zwangs 

ausführen und dadurch eine 

Straftat begehen, kann ein 

spezieller Schuldaus-

schließungsgrund greifen.“

gehen, kann ein speziel-

ler Schuldausschlie-

ßungsgrund greifen.33

Die Bediensteten trifft 

eine Schuld nur in fol-

genden Fällen:

 Die Bediensteten 

erkennen, dass sie 

durch den unmittel-

baren Zwang eine 

Straftat begehen, 

oder

 die Begehung einer 

Straftat ist nach den 

Umständen, die den 

Bediensteten bekannt 

sind,  offensichtlich

(§ 97 Abs. 2 S. 2 

StVollzG, § 89 Abs. 2 

S. 2 NJVollzG).

Die Begehung einer 

Straftat ist nur dann of-

fensichtlich, wenn sie 

jenseits aller Zweifel auf 

der Hand liegt.34 Diese 

Variante des Schuldaus-

schließungsgrundes 

greift daher bereits, 

S. 1 NJVollzG).30 Ein sol-

cher Fall läge z.B. vor, 

wenn Bedienstete einen 

Gefangenen wegen eines 

Fluchtversuchs verprü-

geln sollten.31 Die Aus-

nahmeregelung zu Straf-

taten begründet eine 

Weigerungspflicht der 

Bediensteten.32 …

Sofern die Vollzugsbe-

diensteten eine Anord-

nung unmittelbaren 

Zwangs ausführen und 

dadurch eine Straftat be-

Die Hochschule der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel 
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Z“ werden für den Voll-

zug relevante Begriffe 

auf DIN-A5-Karteikarten 

kurz erläutert. Die ge-

sammelten Karteikarten 

ergeben ein alphabe-

tisch aufgebautes Lexi-

kon.

Post-Postskriptum

Annuntio vobis gaudium 

magnum (= lateinisch: 

Ich verkünde Euch gro-

ße Freude.): Die Fach-

hochschule für Rechts-

mungsgesetz wegen des 

Geschlechtseintrags er-

schienen. Die genauen 

Angaben lauten: Schä-

fersküpper, M., Bescheid, 

schriftlicher, Teil 1 bis 3 

in: Strafvollzug von A bis 

Z, Beilage zum Forum 

Strafvollzug (FS), Ausga-

be 2/2025 und Selbstbe-

stimmungsgesetz zum 

Geschlechtseintrag, Teil 

1 bis 3 in: ebd., Ausgabe 

3/2025.

Im „Strafvollzug von A bis 

„Die Anwendung 

unmittelbaren Zwangs ist 

Ultima Ratio und erfolgt nicht 

in einem rechtsfreien Raum..“

Diskussionen zur An-

wendung von Gewalt 

durch die Polizei oder 

andere staatliche Stel-

len. Die Aufsatzreihe 

sollte zumindest eines 

verdeutlicht haben: Die 

Anwendung unmittelba-

ren Zwangs ist Ultima 

Ratio und erfolgt nicht in 

einem rechtsfreien 

Raum. Doch manchmal 

muss auch der Staat 

sagen: „…, so brauch‘ 

ich Gewalt.“

Postskriptum

Im „Strafvollzug von A 

bis Z“ sind zwei dreiteili-

ge Karteikarten zum 

schriftlichen Bescheid 

und zum Selbstbestim-

meuterei einerseits und 

eine leichte Verletzung 

andererseits).40

[…]

Schlusswort

Dieser dritte Teil schließt 

die kleine Reihe zum un-

mittelbaren Zwang ab. 

Das Thema selbst ist 

aber noch lange nicht 

erschöpft. Das gilt nicht 

nur für den Justizvollzug: 

Immer wieder entbrennen 

VOLLZUGSRECHT

pflege Nordrhein-

Westfalen trägt einen 

neuen Namen: Hoch-

schule der Justiz Nord-

rhein-Westfalen. Die 

Umbenennung verdeut-

licht, dass es sich um 

einen zentralen Bil-

dungsstandort der Justiz 

in Nordrhein-Westfalen 

handelt. Die Absolven-

ten des Fachbereichs 

Strafvollzug sind Spezi-

alisten für den Vollzug 

und Generalisten im 

Vollzug. Näheres zum 

Wenn Bedienstete die 

Pflicht zur Hilfeleistung 

ohne hinreichenden 

Grund unterlassen, kön-

nen sie sich strafbar 

machen (z.B. nach 

§ 323c StGB). Auch dis-

ziplinarrechtliche Folgen 

sind möglich.39

[…]

Die Hilfeleistung steht 

unter dem Vorbehalt, 

dass die Lage sie zu-

lässt (z.B. § 5 UZwG, 

Abs. 1 S. 1 VV zu § 94 

StVollzG). Insoweit ist 

z.B. das Ausmaß einer 

eventuellen Selbstge-

fährdung zu berücksich-

tigen. Außerdem kann 

auch das Verhältnis zwi-

schen dem Interesse an 

der Fortsetzung des 

unmittelbaren Zwangs 

zu dem erkennbaren 

Schweregrad der Verlet-

zung eine Rolle spielen 

(z.B. eine Gefangenen-

unmittelbarem Zwang 

Verletzten zu helfen.36

Diese verfassungsrechtli-

che Pflicht zur Hilfeleis-

tung kann durch einfache 

Gesetze oder Verwal-

tungsvorschriften konkre-

tisiert werden (z.B. § 5 

des Gesetzes über den 

unmittelbaren Zwang bei 

Ausübung öffentlicher 

Gewalt durch Vollzugsbe-

amte des Bundes -

UZwG, Abs. 1 S. 1 VV zu 

§ 94 StVollzG).

„Die Bediensteten der 

Justizvollzugsanstalten sind 

schon wegen des 

Grundrechts auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit 

verpflichtet, den bei der 

Anwendung von 

unmittelbarem Zwang 

Verletzten zu helfen .“
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setze. Kommentar. 12. 

Auflage. München: Ver-

lag C. H. Beck.

Walter, T. (2005). Das 

Handeln auf Befehl und § 

3 VStGB. Juristische 

Rundschau (JR), 279 bis 

283.

Fußnoten:

1 Schäfersküpper, Micha-

el. Und bist Du nicht wil-

lig, … Unmittelbarer 

Zwang im Justizvollzug -

Teil 1. Justiznewsletter 
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Verrel (2015), Abschn. M 
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dungsinstitut des nieder-
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der Führungsakademie 
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20.03.1975 - 4 StR 7/75, 
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Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HSt-
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Abs. 5 S. 1 Nr. 3 

LJVollzG RP, § 96 Abs. 

5 S. 1 Nr. 3 JVollzGB I 

LSA, § 96 Abs. 5 S. 1 

Nr. 3 ThürJVollzGB.
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20.03.1975 - 4 StR 7/75, 
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Buchst. K Rn. 49; Verrel 

(2015), Abschn. M Rn. 

120.

33 Vgl. BGH Urt. v. 

15.02.1995 - 2 StR 

513/94, NStZ 1996, 286 
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80; BT-Drs. 3/38, 7; BT-

Drs. 3/2272, 3.

29 Vgl. Schäfersküpper 
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Rn. 132.
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S. 1 JVollzGB I LSA, § 96 

Abs. 4 S. 1 ThürJVoll-

zGB.

21 Vgl. BGH Urt. v. 

20.03.1975 - 4 StR 7/75, 

NJW 1975, 1231 (1232); 
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08.02.1990 - II Ks 10/89, 

NStZ 1991, 83 (84).

22 § 76 Abs. 3 S. 2 
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1 S. 5 HStVollzG, § 91 
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26 § 76 Abs. 3 S. 3 

StVollzG NRW, § 54 
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in engen Grenzen den 

Umgang mit Cannabis 

zum Freizeitkonsum. Es 

erlaubt in bestimmten 

Mengen den Besitz von 

Cannabis für den Eigen-

bedarf und ermöglicht 

den privaten Eigenan-

bau sowie den gemein-

schaftlichen (nicht-

kommerziellen) Anbau 

in sogenannten Anbau-

vereinigungen (§ 3 

KCanG). Strafrechts-

abstinent ist das Gesetz 

Konsumcannabisgesetz - Erste Ergebnisse der Evaluation 
von Benedikt Iberl, Jörg Kinzig, Florian Rebmann, 

Carina Ribeiro Marques und Sarah Schreier

KONSUMCANNABISGESETZ 

Der nachfolgende Artikel 

erscheint mit freundli-

cher Genehmigung der 

Deutschen Richterzei-

tung (DRiZ), in der er  

erstveröffentlicht wurde. 

Im April vorigen Jahres 

ist das Konsumcan-

nabisgesetz (KCanG) in 

Kraft getreten. Darin ist 

eine Evaluation der Aus-

wirkungen des Gesetzes 

vorgesehen, die auch 

die cannabisbezogene 

Kriminalität betrifft. Der 

Forschungsverbund E-

KOCAN hat erste Ergeb-

nisse vorgestellt. Sie wer-

den hier zusammenge-

fasst.

Einleitung

Nach einem turbulenten 

politischen Prozess trat 

am 1. April 2024 das 

Konsumcannabisgesetz 

(KCanG) in Kraft. Das 

KCanG entkriminalisiert 

sich aus Teams des 

Zentrums für Interdiszipli-

näre Suchtforschung am 

Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf, 

dem Institut für Allge-

meinmedizin der Univer-

sität Düsseldorf und dem 

Institut für Kriminologie 

(IfK) der Universität Tü-

bingen zusammen. Das 

IfK verantwortet dabei 

den Themenbereich der 

cannabisbezogenen Kri-

(BMG) den unabhängi-

gen Forschungsverbund 

„EKOCAN“1 („Evaluation 

des Konsumcannabisge-

setzes“) beauftragt hat. 

EKOCAN untersucht, 

wie sich das KCanG auf 

den Kinder- und Jugend-

schutz, den Gesund-

heitsschutz und die can-

nabisbezogene Krimina-

lität auswirkt bzw. aus-

wirken wird (vgl. § 43 

Abs. 1 KCanG). Der For-

schungsverbund setzt 

jedoch keineswegs: Jeg-

licher Umgang mit Can-

nabis, der nicht explizit 

erlaubt ist (z. B. das Han-

deltreiben oder das Über-

lassen zum unmittelba-

ren Verbrauch), ist nach 

wie vor verboten und 

strafbar (vgl. §§ 2, 34 

KCanG). Außerdem ent-

hält das Gesetz nicht 

weniger als 37 neue 

Bußgeldvorschriften (vgl. 

§ 36 KCanG), mit denen 

beispielsweise Verstöße 

gegen die in § 5 KCanG 

geregelten Konsumver-

bote oder gegen die 

recht kleinteiligen Vor-

schriften für den gemein-

schaftlichen Anbau 

(§§ 11 ff. KCanG) sankti-

oniert werden können.

§ 43 KCanG sieht eine 

unabhängige wissen-

schaftliche Evaluation 

des Gesetzes vor, mit 

der das Bundesministeri-

um für Gesundheit 

minalität. Um die gesell-

schaftlichen Auswirkun-

gen des Gesetzes zu 

untersuchen, werden 

zahlreiche Datenquellen 

herangezogen, darunter 

eigene empirische Unter-

suchungen („Primär-

daten“), z. B. aus quanti-

tativen Onlineumfragen 

und qualitativen Inter-

viewstudien. Dazu wer-

den Informationen aus 

anderen Datenerhebun- Das Institut für Kriminologie der Universität Tübingen 

Professor Dr. Jörg Kinzig

Direktor des Instituts für Krimino-

logie der Universität Tübingen 

(IfK), Inhaber des Lehrstuhls 

für Kriminologie, Straf- und Sank-

tionenrecht und Leiter des EKO-

CAN-Forschungsteams des IfK 

Dr. Benedikt Iberl, Florian Reb-

mann und Sarah Schreier (ohne 

Bild)

Akademische Mitarbeitende am 

IfK und im Projekt EKOCAN 

Carina Ribeiro Marques 

(ohne Bild)

Studentische Hilfskraft in diesem 

Forschungsvorhaben 
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Um dieser Frage nach-

zugehen, hat der For-

schungsverbund zu-

nächst ein theoretisches 

Modell erstellt, das die 

verschiedenen Anteile 

auf dem 

„Cannabismarkt“ seg-

mentiert.10 Dabei wird 

zwischen der Produkti-

onsebene („Ursprungs-

quellen“), der Logistik-

ebene („Lieferketten“) 

und der Konsumieren-

denebene („Bezugs-

quellen“) differenziert.

Mit dem KCanG wollte 

der Gesetzgeber den 

Konsumierenden legale 

Möglichkeiten des Be-

zugs von Cannabis eröff-

nen. Dadurch sollten der 

Schwarzmarkt bekämpft 

und die kriminellen Struk-

turen hinter dem Canna-

bishandel geschwächt 

werden.9 Dazu, ob dieses 

Vorhaben erfolgreich 

war, liefert der erste Zwi-

schenbericht von EKO-

CAN einige Erkenntnisse. 

schenbericht vorzule-

gen. Dieser widmete 

sich insbesondere, aber 

nicht nur den Besitz-

mengen nach § 3 

KCanG, den Konsum-

verboten nach § 5 

KCanG sowie den Wei-

tergabemengen in An-

bauvereinigungen nach 

§ 19 Abs. 3 KCanG. Der 

Zwischenbericht wurde 

am 29. September 2025 

durch EKOCAN veröf-

fentlicht und im Rahmen 

der Bundespressekonfe-

renz durch die drei Pro-

jektleiter des Verbunds 

vorgestellt.2

In diesem Beitrag wer-

den die wichtigsten vor-

läufigen Ergebnisse zu 

den kriminologisch rele-

vanten Fragestellungen, 

die die Teillegalisierung 

von Cannabis betreffen, 

zusammengefasst.

gen („Sekundärdaten“), 

etwa einschlägige Längs-

schnittstudien und amtli-

che Statistiken wie die 

Polizeiliche Kriminalsta-

tistik (PKS), analysiert.

Obwohl sich die Laufzeit 

der Evaluation bis April 

2028 erstrecken wird und 

finale Ergebnisse erst 

nach Projektende zu er-

warten sind, war gemäß 

§ 43 Abs. 2 S. 4 und 5 

KCanG zum 1. Oktober 

2025 ein erster Zwi-

KONSUMCANNABISGESETZ

Über die Ursprungsquel-

len und Lieferketten –

also die Frage, wo das 

Cannabis produziert und 

wie es in Umlauf ge-

bracht wird – ist aktuell 

noch wenig bekannt. So 

ist nach wie vor unklar, 

wie groß der Anteil des 

Gesamtbedarfs in 

Deutschland ist, der 

durch professionelle 

kriminelle Akteure (also 

den klassischen 

Schwarzmarkt) abge-

deckt wird. Neuere Be-

bestehender strafrechtli-

cher Verbote – stetig 

zugenommen habe.3

Diese Argumentation 

wird durch die verfügba-

ren Längsschnittbefra-

gungen zum Can-

nabiskonsum wie bei-

spielsweise DEBRA4, 

CannaStreet5 oder die 

Drogenaffinitätsstudie6

(DAS) untermauert. Tat-

sächlich konsumieren 

etwa zwei Millionen 

Menschen in Deutsch-

land Cannabis regelmä-

Auswirkungen des 

KCanG auf den Can-

nabismarkt

Die in der 20. Wahlperio-

de regierende Koalition 

aus SPD, Bündnis 90/Die 

Grünen und FDP begrün-

dete die Notwendigkeit 

eines Paradigmenwech-

sels im Umgang mit Can-

nabis u. a. damit, dass 

der Konsum der Droge in 

der Bevölkerung weit 

verbreitet sei und in den 

letzten Jahren – trotz 

ßig, also mindestens 

wöchentlich oder sogar 

täglich.7 Basierend auf 

den verfügbaren Daten 

aus Bevölkerungsbefra-

gungen lässt sich be-

gründet schätzen, dass 

im Jahr 2024 der Ge-

samtbedarf an Cannabis 

in Deutschland zwischen 

670 und 823 Tonnen lag, 

wobei dazu sowohl Can-

nabis für den Freizeitge-

brauch als auch soge-

nanntes Medizinalcanna-

bis zählen.8

„Mit dem KCanG wollte der 

Gesetzgeber den 

Konsumierenden legale 

Möglichkeiten des Bezugs 

von Cannabis eröffnen. 

Dadurch sollten der 

Schwarzmarkt bekämpft und 

die kriminellen Strukturen 

hinter dem Cannabishandel 

geschwächt werden.“
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durch Social Supply ver-

breitet wird, aus allen 

erdenklichen Ursprungs-

quellen stammen – in-

klusive der illegalen Pro-

duktion, die auf den 

Schwarzmarkt ausge-

richtet ist.

Resümierend lässt sich 

festhalten, dass der Ein-

fluss des KCanG auf 

den Cannabismarkt 

noch nicht abschließend 

beurteilt werden kann. 

Unstrittig ist, dass ein 

konsumieren des Feier-

abendjoints einer Mitbe-

wohnerin, das Ziehen am 

kreisenden Joint auf ei-

ner Party, oder der nicht-

kommerzielle Bezug über 

Bekannte (etwa zum Ein-

kaufspreis oder im Aus-

tausch für einen Gefal-

len). Obwohl auch nach 

neuer Gesetzgebung 

illegal, ist diese Bezugs-

form vom Schwarzmarkt 

abzugrenzen. Freilich 

kann das Cannabis, das 

unter 0,1 %) des Ge-

samtbedarfs abdecken. 

Der Bezug von Medizi-

nalcannabis hat hinge-

gen in letzter Zeit stark 

zugenommen, was auf 

die Einführung des 

MedCanG zurückzufüh-

ren ist, das zusammen 

mit dem KCanG erlas-

sen wurde. Durch das 

MedCanG ist es sehr 

viel einfacher geworden, 

Cannabis telemedizi-

nisch zu verschreiben, 

was zu einem regelrech-

ten Boom in der Medizi-

nalcannabisbranche ge-

führt hat. Zwischen 

1. April 2024 und 

31. März 2025 lagen die 

Importmengen für Medi-

zinalcannabis insgesamt 

bei rund 102 Tonnen –

das ist dreimal so viel 

wie in den zwölf Mona-

ten zuvor. Damit wurde 

in diesem Zeitraum rund 

12 bis 14 % des Canna-

bis-Gesamtbedarfs 

durch Medizinalcannabis 

abgedeckt. Dieser Anteil 

fragungen zeigen aller-

dings, dass die Konsu-

mierenden durchaus in 

nennenswerter Weise 

Cannabis selbst an-

bauen.11 Wie groß der 

Marktanteil des privaten 

Eigenanbaus genau ist, 

konnte jedoch (noch) 

nicht seriös bestimmt 

werden. Klar ist indes, 

dass die wenigen bislang 

zugelassenen Anbauver-

einigungen bisher nur 

einen zu vernachlässi-

genden Anteil (deutlich 

KONSUMCANNABISGESETZ

großer Anteil des Ge-

samtbedarfs noch im-

mer durch den Schwarz-

markt gedeckt wird. 

Dies ist nicht verwun-

derlich – selbst in Kana-

da, wo mit der Legalisie-

rung von Cannabis die 

Abgabe in lizensierten 

Geschäften erlaubt wur-

de, war keine schlagarti-

ge, sondern nur eine 

sukzessive Verdrän-

gung des Schwarz-

markts zu beobachten.14

Da die Konsumprä-

meint, über die Konsu-

mierende ihr Cannabis 

unmittelbar beziehen. 

Hier belegen die vor-

handenen Daten, dass 

nur wenige Konsumie-

rende in direktem Kon-

takt mit Akteuren des 

klassischen kriminellen 

Milieus stehen – kaum 

jemand scheint Canna-

bis klischeehaft beim 

„Dealer im Park“ zu be-

sorgen. Dagegen schei-

nen das Medizinalcan-

nabis und der private 

könnte durch die aktuel-

len Bestrebungen der 

Regierung, die telemedi-

zinische Verschreibung 

von Cannabis einzu-

schränken, in Zukunft 

wieder zurückgehen.12

Die Anteile auf der Be-

zugsquellenebene konn-

ten etwas genauer eruiert 

werden, da darüber Er-

kenntnisse aus Bevölke-

rungsbefragungen vorlie-

gen. Mit Bezugsquellen 

sind die Kontakte ge-

Eigenanbau auch auf 

der Bezugsquellenebene 

an Bedeutung zu gewin-

nen. Die mit Abstand 

wichtigste Bezugsquelle 

ist allerdings der soge-

nannte „Social Supply“.13

Damit ist der Bezug bzw. 

die Weitergabe von Can-

nabis ohne Gewinnerzie-

lungsabsicht und auf 

Basis sozialer Kontakte 

gemeint. Darunter kön-

nen viele Verhaltenswei-

sen subsumiert werden. 

Beispiele sind das Mit-

„Hier belegen die 

vorhandenen Daten, dass nur 

wenige Konsumierende in 

direktem Kontakt mit 

Akteuren des klassischen 

kriminellen Milieus stehen 

– kaum jemand scheint 

Cannabis klischeehaft beim 

‚Dealer im Park‘ zu besorgen.“
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der (Verdachts-)Fälle 

cannabisbezogener Kri-

minalität, die im jeweili-

gen Jahr von der Polizei 

endbearbeitet wurden. 

Bis zur PKS 2023 war 

es zudem möglich, zwi-

schen Handels- und 

konsumnahen Delikten 

zu differenzieren.19 Auf-

grund der unterjährigen 

Einführung des KCanG 

ist dies in der PKS 2024 

nicht mehr möglich. 

Stattdessen können in 

der PKS 2024 lediglich 

Auf die genauen Modali-

täten der Erfassung can-

nabisbezogener Strafta-

ten in der PKS bis zum 

Berichtsjahr 2023 kann 

aufgrund deren Komple-

xität an dieser Stelle nicht 

ausführlich eingegangen 

werden.18 Relevant ist 

hier vor allem, dass sich 

aus der PKS die quantita-

tive Entwicklung der 

„Cannabis-delikte“ able-

sen lässt, also verein-

facht gesagt die Anzahl 

sprünglich anvisierte 

erfolgreiche Bekämp-

fung des Schwarz-

markts attraktive legale 

Alternativen für den Be-

zug von Cannabis be-

stehen müssen. Mit der 

teilweisen Rückabwick-

lung des MedCanG wür-

de eine der zumindest 

theoretisch legalen Be-

zugsmöglichkeiten be-

schnitten werden. Unter 

den verbleibenden lega-

len Bezugswegen spie-

len insbesondere die 

Anbauvereinigungen 

noch keine nennenswer-

te Rolle – dies dürfte vor 

allem an den offenbar 

äußerst mühsamen An-

tragsprozessen bzw. der 

restriktiven Auslegung 

der Regelungen in eini-

gen Bundesländern lie-

gen.16 Sofern man das 

Ziel einer Verdrängung 

des Schwarzmarkts 

ernsthaft verfolgen 

möchte, sollte eine Ver-

einfachung der Rahmen-

bedingungen für die An-

valenzen seit dem 

1. April 2024 nicht 

sprunghaft angestiegen 

sind15, seither aber ein 

Anteil des Gesamtbe-

darfs durch den legalen 

Eigenanbau und den Be-

zug von Medizinalcanna-

bis gedeckt wird, ist den-

noch von einer zumindest 

leichten Schwächung des 

Schwarzmarkts auszuge-

hen.

Fest steht, dass für eine 

vom Gesetzgeber ur-

KONSUMCANNABISGESETZ

Fälle nach dem BtMG 

(also i. d. R. vor Einfüh-

rung des KCanG), dem 

KCanG und dem 

MedCanG unterschie-

den werden.

Abbildung 1 (s. folgende 

Seite) zeigt die Entwick-

lung aller Cannabisde-

likte in der PKS zwi-

schen den Jahren 2009 

und 2024. Daraus geht 

hervor, dass die Anzahl 

der in der PKS re-

gistrierten Delikte in den 

Gesetzgeber ließ dabei 

offen, was genau unter 

diesem Begriff zu ver-

stehen ist. Im Rahmen 

von EKOCAN werden 

darunter alle Handlun-

gen im Zusammenhang 

mit Cannabis subsu-

miert, die bis zum 31. 

März 2024 gem. 

§§ 29 ff. BtMG unter 

Strafe standen oder seit 

dem 1. April 2024 gem. 

§ 34 KCanG oder § 25 

MedCanG pönalisiert 

sind.

bauvereinigungen und 

ggf. eine Vereinheitli-

chung der Regelungen 

auf Bundesebene erwo-

gen werden.

Entwicklung der canna-

bisbezogenen Krimina-

lität

Wie bereits erwähnt, soll 

die Evaluation des 

KCanG sich u. a. mit der 

Frage befassen, wie sich 

das neue Gesetz auf die 

„cannabisbezogene Kri-

minalität“ auswirkt. Der 

Von besonderem krimi-

nologischem Interesse 

sind die Auswirkungen 

des KCanG auf das Aus-

maß der cannabisbezo-

genen Kriminalität im 

Hell- und Dunkelfeld. 

Bislang liegen haupt-

sächlich Erkenntnisse 

zum (polizeilichen) Hell-

feld vor. Im Folgenden 

werden Erkenntnisse auf 

Basis der Polizeilichen 

Kriminalstatistik (PKS) 

präsentiert.17

„Sofern man das Ziel einer 

Verdrängung des 

Schwarzmarkts ernsthaft 

verfolgen möchte, sollte eine 

Vereinfachung der 

Rahmenbedingungen für die 

Anbauvereinigungen und ggf. 

eine Vereinheitlichung der 

Regelungen auf Bundesebene 

erwogen werden.“
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gentlich noch größer 

ausgefallen.

Das KCanG: Eine Ar-

beitsentlastung der 

Strafverfolgungsbe-

hörden?

Dieses stark gesunkene 

Fallaufkommen im poli-

zeilichen Hellfeld legt 

eine Entlastung der Poli-

zei – und im weiteren 

Verlauf der Justiz – na-

he. Aufschluss darüber 

gibt u. a. eine bundes-

weite Onlinebefragung 

sierung in der Geschichte 

der Bundesrepublik mit 

sich gebracht. Zu berück-

sichtigen ist darüber hin-

aus, dass noch 84.028 

der in der PKS 2024 ver-

zeichneten Cannabisde-

likte eine Straftat nach 

dem BtMG zugrunde 

liegt. Nur 17.276 Fälle 

beziehen sich auf Can-

nabisdelikte nach dem 

KCanG.21 Der zahlenmä-

ßige Effekt der Entkrimi-

nalisierung ist also ei-
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von Beamtinnen und 

Beamten aus Kriminal-, 

Schutz- und Bereit-

schaftspolizei (POLCAN

-Survey), die das IfK im 

Rahmen von EKOCAN 

durchgeführt hat.22 Ob-

wohl der Rückgang des 

Hellfelds quantitativ be-

achtlich ist, geben die 

befragten Mitarbeiten-

den der Polizei bisher 

nicht an, durch das 

KCanG entlastet worden 

zu sein. Im Gegenteil: 

Eine Mehrheit der 8.175 

folgungsdruck auf Kon-

sumierende erhöht ha-

ben. Zwischen den Jah-

ren 2020 und 2022 kam 

es – vermutlich auf-

grund der Restriktionen 

(Ausgehverbote etc.) im 

Zuge der COVID-19-

Pandemie – zu einem 

leichten Rückgang der 

Fallzahlen.

Die Einführung des 

KCanG machte sich in 

der PKS 2024 mit einer 

letzten Jahren stark zu-

genommen hat. Dieser 

Anstieg ging fast aus-

schließlich auf eine Zu-

nahme der konsumnahen 

Delikte zurück. Grund für 

den Anstieg dürfte sein, 

dass im selben Zeitraum 

die Konsumprävalenz 

gestiegen ist (s. o.). Da 

es sich bei Cannabisde-

likten um Kontrolldelikte20

handelt, könnte sich an-

dererseits auch der Ver-

drastischen Verände-

rung bemerkbar: Wäh-

rend in der PKS 2023 

immerhin 215.865 Can-

nabisdelikte verzeichnet 

wurden, beläuft sich die 

Fallzahl in der PKS 2024 

auf nur noch 101.345 

Fälle. Dies entspricht 

einem Rückgang von 

114.520 Fällen bzw. 

53 %. Das KCanG hat 

somit die quantitativ be-

deutendste Entkriminali-

„Das KCanG hat somit die 

quantitativ bedeutendste 

Entkriminalisierung in der 

Geschichte der 

Bundesrepublik mit 

sich gebracht.“

Abbildung 1: Gesamtzahl aller Cannabisdelikte im Jahresverlauf (PKS) 2009 bis 2024.
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nach dem KCanG ge-

führt wurden. Am häu-

figsten waren Verstöße 

gegen die in § 5 KCanG 

genannten Konsumver-

bote (1.421 Verfahren). 

In den Verwaltungsge-

bieten, für die Daten 

vorliegen, leben rund 35 

Millionen Menschen. 

Umgerechnet wurden 

somit lediglich 5,9 Buß-

geldverfahren auf Basis 

des KCanG pro 100.000 

Einwohnerinnen und 

Einwohner geführt. Den 

Forschungsteam des IfK 

versucht, entsprechende 

Daten direkt über die 

Bußgeldstellen zu erhe-

ben.24 Insgesamt konnten 

Daten von Bußgeldstel-

len aus neun Bundeslän-

dern gesammelt werden. 

Die übermittelten Infor-

mationen zeigen, dass 

bei diesen Bußgeldstel-

len zwischen 1.4.2024 

und 31.3.2025 insgesamt 

2.054 Verfahren wegen 

Ordnungswidrigkeiten 

kommens noch nicht 

zwangsläufig dazu füh-

ren muss, dass Polizei 

und Justiz Ressourcen 

sparen. Für eine tat-

sächliche Entlastung ist 

nämlich nicht nur die 

bloße Anzahl der Fälle 

maßgebend, sondern 

auch der pro Fall benö-

tigte Arbeits- und Zeit-

aufwand. Dabei ist es 

gut möglich, dass insbe-

sondere in der 

„Eingewöhnungs-phase“ 

nach Einführung des 

KCanG deutlich mehr 

Ressourcen pro Fall auf-

gewendet werden muss-

ten als zuvor unter der 

Ägide des hergebrach-

ten BtMG. Der Aufwand 

pro Fall könnte sich mit 

einer zunehmenden 

Routine im Umgang mit 

dem KCanG jedoch 

künftig verringern.

Insgesamt dürfte in dem 

drastisch gesunkenen 

Fallaufkommen der Can-

nabisdelikte durchaus 

befragten Polizeibeamtin-

nen und -beamten emp-

findet das neue Gesetz 

eher als zusätzliche Be-

lastung. Dies dürfte da-

rauf zurückzuführen sein, 

dass die Umstellung auf 

die neuen, teilweise 

durchaus komplex zu 

nennenden Regelungen 

als arbeitsintensiv wahr-

genommen wird.

Des Weiteren ist zu be-

achten, dass allein ein 

Rückgang des Fallauf-
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Bußgeldvorschriften 

kommt also bislang nur 

eine zu vernachlässi-

gende praktische Rele-

vanz zu.25 Es lässt sich 

festhalten, dass die An-

zahl der neu hinzuge-

kommenen Bußgeldver-

fahren nicht einmal an-

nähernd mit der Grö-

ßenordnung der kon-

sumnahen Delikte unter 

Geltung des BtMG ver-

gleichbar ist. Dies stützt 

oben genannte These, 

dass das KCanG das 

ist der Konsum von 

Cannabis unter be-

stimmten Bedingungen 

untersagt, z. B. in unmit-

telbarer Gegenwart Min-

derjähriger oder in 

Sichtweite von Kinder-

oder Jugendeinrichtun-

gen (§ 5 KCanG), und 

kann mit einer Geldbu-

ße belegt werden (§ 36 

Abs. 1 Nr. 4 KCanG). 

Selbiges gilt bei nicht 

strafbewehrten Verstö-

ßen gegen die in § 3 

KCanG erlaubten Be-

Potenzial für eine Ar-

beitsentlastung der Straf-

verfolgungsbehörden 

liegen. Ob sich dieses 

Potenzial entfalten und 

zu einer merkbaren Ar-

beitsentlastung der Pra-

xis führen wird, bleibt 

abzuwarten.

Handhabung der Buß-

geldvorschriften

Wie bereits erwähnt, ent-

hält das KCanG auch 

eine ganze Reihe von 

Bußgeldvorschriften. So 

sitzmengen: Der Besitz 

von mehr als 25 g, aber 

weniger als 30 g Canna-

bis in der Öffentlichkeit, 

bzw. von mehr als 50 g 

und weniger als 60 g am 

Wohnort, stellt ebenfalls 

eine Ordnungswidrigkeit 

dar (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 

KCanG).23

Da keine amtlichen Sta-

tistiken über die geführ-

ten Bußgeldverfahren 

(quasi als Äquivalent zur 

PKS) existieren, hat das 

„Insgesamt dürfte in dem 

drastisch gesunkenen 

Fallaufkommen der 

Cannabisdelikte durchaus 

Potenzial für eine 

Arbeitsentlastung der 

Strafverfolgungsbehörden 

liegen.“

„Es lässt sich festhalten, dass 

die Anzahl der neu 

hinzugekommenen 

Bußgeldverfahren nicht 

einmal annähernd mit der 

Größenordnung der 

konsumnahen Delikte unter 

Geltung des BtMG 

vergleichbar ist. Dies stützt 

oben genannte These, dass 

das KCanG das Potenzial 

birgt, Polizei und Justiz zu 

entlasten.“
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Vorschriften. Dies könn-

te zu einer größeren 

Rechtssicherheit für 

Konsumierende und die 

Ordnungsbehörden füh-

ren und zu der ange-

strebten Arbeitsentlas-

tung bei Polizei- und 

Ordnungsdiensten bei-

tragen.

Vorläufiges Fazit und 

Ausblick

Dem ersten Zwischen-

bericht zur Evaluation 

des Konsumcannabis-

gleichermaßen schwer 

überschaubar. Eine Ver-

einfachung könnte auf 

unterschiedliche Weise 

erreicht werden, sei es 

durch eine Liberalisie-

rung (z. B. eine Harmoni-

sierung mit den Rauch-

verboten beim Tabak) 

oder eine Verschärfung 

(z. B. durch ein grund-

sätzliches Konsumverbot 

in der Öffentlichkeit und/

oder zu bestimmten Ta-

geszeiten) der geltenden 

nungsbehörden lassen 

jedoch darauf schließen, 

dass die geringe Fall-

zahl vielmehr auf 

Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung und/oder 

rechtliche Unklarheiten 

zurückzuführen ist. Ins-

besondere die soge-

nannte Sichtweitenbe-

stimmung bei möglichen 

Verstößen gegen § 5 

KCanG und die Fest-

stellung von Zuwider-

handlungen gegen die 

zulässigen Besitzmen-

gen stellen demnach 

große Herausforderun-

gen dar. Erschwerend 

kommt hinzu, dass in 

manchen Bundesländern 

die Zuständigkeiten für 

die Bearbeitung der Ord-

nungswidrigkeiten zum 

Zeitpunkt der Datenab-

frage noch nicht ab-

schließend geklärt wa-

ren, vielleicht bis heute 

noch nicht geklärt sind.

Vor dem Hintergrund 

dieser praktischen Prob-

Potenzial birgt, Polizei 

und Justiz zu entlasten.

Die insgesamt geringe 

Anzahl der ausgestellten 

Bußgeldbescheide könn-

te man zunächst dahin-

gehend interpretieren, 

dass sich die Konsumie-

renden überwiegend an 

die durch das KCanG 

vorgegebenen Vorschrif-

ten halten. Die im Rah-

men von EKOCAN 

durchgeführten Befragun-

gen von Polizei und Ord-
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gesetzes lässt sich ent-

nehmen, dass das In-

krafttreten des KCanG 

im April 2024 zu einem 

deutlichen Rückgang 

der cannabisbezogenen 

Kriminalität im polizeili-

chen Hellfeld geführt 

hat. So haben sich die 

im Jahr 2024 erfassten 

Cannabisdelikte im Ver-

gleich zum Vorjahr mehr 

als halbiert. Die Einfüh-

rung des KCanG stellt 

damit die quantitativ 

bedeutendste Entkrimi-

enorm erscheint: Ange-

hörige von Polizei und 

Ordnungsbehörden 

müssen für die Feststel-

lung eines Verstoßes 

gegen die erlaubten Be-

sitzmengen nicht nur 

(am besten vor Ort) 

über eine Feinwaage 

verfügen, sondern auch 

noch in der Lage sein, 

das Gewicht der gewo-

genen Substanz von der 

Trockenmenge abzu-

grenzen.26

leme erscheint eine Ver-

einfachung der Bußgeld-

vorschriften im KCanG 

sinnvoll. Dies gilt zum 

einen für die Regelungen 

zu den erlaubten Besitz-

mengen. So erschließt 

sich der Mehrwert einer 

„ordnungs-widrigen Gleit-

zone“ zwischen noch 

legaler und schon straf-

barer Besitzmenge nicht 

unbedingt, zumal der 

Bearbeitungsaufwand für 

den Nachweis des ord-

nungswidrigen Besitzes 

Zum anderen ist eine 

Vereinfachung der Kon-

sumverbotsregelungen 

überlegenswert. Das 

Gesetz (§ 36 Abs. 1 

Nr. 4 i. V. m. § 5 KCanG) 

lässt hier nicht nur recht-

lichen Interpretations-

spielraum (etwa, ab 

wann genau 

eine „unmittelbare Ge-

genwart“ minderjähriger 

Personen vorliegt), son-

dern ist in der jetzigen 

Form für Konsumierende 

und Ordnungsbehörden 

„Angehörige von Polizei und 

Ordnungsbehörden müssen 

für die Feststellung eines 

Verstoßes gegen die 

erlaubten Besitzmengen nicht 

nur (am besten vor Ort) über 

eine Feinwaage verfügen, 

sondern auch noch in der 

Lage sein, das Gewicht der 

gewogenen Substanz von der 

Trockenmenge abzugrenzen.“
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Fußnoten: 

1 Für weitere Informatio-

nen zu EKOCAN siehe 

https://www.uke.de/

landingpage/ekocan/

(20.10.2025)

2 Manthey et al., Evalua-

tion des Konsumcan-

nabisgesetzes 

(EKOCAN): 

1. Zwischenbericht, 

2025. Abrufbar unter 

https://www.fdr.uni-

hamburg.de/

record/17993

ressiert sind, freuen wir 

uns sehr über Ihre Nach-

richt an umfrage-

kcang@ifk.uni-

tuebingen.de. 

Vielen Dank!

Die Bußgeldvorschriften 

des KCanG spielen auf-

grund von praktischen 

Problemen ihrer Umset-

zung bislang eine zu 

vernachlässigende Rol-

le. Der Gesetzgeber 

könnte hier eine Verein-

fachung der bestehen-

den Regelungen erwä-

gen.

Zu den Ursprungs- und 

Bezugsquellen von Can-

nabis liegen bisher nur 

vorläufige Erkenntnisse 

vor. Wie zu erwarten 

war, ist es bisher noch 

nicht gelungen, den 

Schwarzmarkt auszu-

trocknen. Aufgrund eines 

zunehmenden Bezugs 

von Medizinalcannabis 

und durch die Legalisie-

rung des Anbaus für den 

Eigenbedarf ist jedoch 

eine erste leichte Ver-

schiebung der Marktan-

teile zulasten des 

Schwarzmarkts plausi-

bel. Die derzeit existie-

renden Anbauvereini-

nalisierung in der Ge-

schichte der BRD dar. 

Gleichzeitig weisen die 

vorläufigen Ergebnisse 

darauf hin, dass die er-

hoffte Entlastung nach 

Einschätzung von Polizei 

und Justiz bislang nicht 

(oder nur begrenzt) ein-

getreten ist. Dennoch 

dürfte im KCanG das 

Potenzial für eine Freiset-

zung von Ressourcen der 

Strafverfolgungsbehör-

den liegen.
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(20.10.2025).

3 BT-Drs. 20/8704, 

S. 1 ff.

4 Deutsche Befragung 

zum Rauchverhalten 

(DEBRA), https://

www.debra-study.info/

(20.10.2025).

5 Studie zu den Auswir-

kungen einer Neurege-

lung der Cannabisabga-

be auf die Verkehrssi-

cherheit (CannaStreet), 

https://www.isd-

gen zur cannabisbezo-

genen Kriminalität, etwa 

wie es mit der justiziel-

len Bewältigung der 

Straftaten und Ord-

nungswidrigkeiten nach 

dem KCanG aussieht 

oder wie sich das 

KCanG auf die organi-

sierte Kriminalität aus-

wirkt, wird der For-

schungsverbund EKO-

CAN in den für die Eva-

luation verbleibenden 

weiteren zweieinhalb 

Jahren nachgehen.

gungen sind aber nicht in 

der Lage, nennenswert 

zu einer Verdrängung 

des Schwarzmarkts bei-

zutragen. Um den 

Schwarzmarkt effektiver 

zu bekämpfen, müsste 

der Gesetzgeber die An-

bauvereinigungen stärker 

fördern, etwa durch eine 

Vereinfachung oder Ver-

einheitlichung der Rege-

lungen über die Grenzen 

der Bundesländer hinaus.

Weiteren Fragestellun-

Interviewaufruf:

Um die rechtliche Praxis 

im Umgang mit dem 

KCanG abzubilden, su-

chen wir noch geeignete 

Expertinnen/Experten für 

unsere Interviewstudie. 

Wenn Sie Richterin/

Richter oder Staatsan-

wältin/Staatsanwalt sind, 

beruflich mit dem 

KCanG zu tun haben 

und an der Unterstüt-

zung unseres For-

schungsvorhabens inte-

„Schwarzmarkts plausibel. 

Die derzeit existierenden 

Anbauvereinigungen sind 

aber nicht in der Lage, 

nennenswert zu einer 

Verdrängung des 

Schwarzmarkts beizutragen.“
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Cannabis-Legalisierung-

Clubs-beklagen-

Huerden-auf-dem-Weg-

zum-

An-

bau,cannabis1012.html

(20.10.2025).

17 Alle hier wiedergege-

benen Daten der PKS 

sind abrufbar unter 

https://www.bka.de/DE/

AktuelleInformationen/

StatistikenLagebilder/

PolizeilicheKriminalsta-

tistik/pks_node.html

doi.org/10.25318/82-003-

x202000200002-eng

(20.10.2025); Wadsworth 

et al., Harm Reduct J 

2023, S. 19 ff., https://

doi.org/10.1186/s12954-

023-00753-6

(20.10.2025).

15 Manthey et al. 2025, 

S. 6.

16 Manthey et al., 2025, 

S. 94; Wrobel/NDR, 

21.1.2025, https://

www.ndr.de/nachrichten/

schleswig-holstein/

7 Manthey et al., 2025, 

S. 56 ff., 142.

8 Manthey et al., 2025, 

S. 56 ff. Da sich Freizeit

- und medizinischer 

Konsum auf Basis der 

verfügbaren Umfrageda-

ten nicht trennscharf 

voneinander abgrenzen 

lassen (s. Manthey et 

al., 2025, S. 94, 118), 

wurden für die Schät-

zung des Gesamtbe-

darfs beide Konsummo-

tivationen einbezogen.

9 BT-Drs. 20/8704, S. 74.

10 Im Kontext des Mo-

dells schließt der Begriff 

„Cannabismarkt“ alle 

(auch nicht-gewinn-

orientierte) Handlungen 

ein, die zeitlich vor den 

Cannabiskonsum fallen, 

also die Produktion, den 

Import/Export, den Han-

del sowie die Ab- und 

Weitergabe bzw. das 

Überlassen zum unmit-

telbaren Verbrauch. Für 

die vollständige Be-

hamburg.de/

auswirkungen-einer-

neuregelung-der-

cannabisabgabe-auf-die-

verkehrssicherheit-

cannastreet/

(20.10.2025).

6 Drogenaffinitätsstudie 

(DAS), https://

www.bioeg.de/forschung/

studien/abgeschlossene-

studien/studien-ab-1997/

suchtpraevention/

drogenaffinitaetsstudie-

2025/ (20.10.2025).

KONSUMCANNABISGESETZ

(20.10.2025).

18 Für eine genaue Be-

schreibung s. Manthey 

et al., 2025, S. 41 ff.

19 Zu konsumnahen De-

likten zählen weniger 

schwere Delikte, insb. 

das Überlassen zum 

unmittelbaren Ver-

brauch und der Besitz 

geringer Mengen. Unter 

Handelsdelikte fallen 

dagegen schwerere Fäl-

le, z. B. Handeltreiben, 

Schmuggel und Einfuhr 

Kon-

CanG_Projektbericht.pd

f (20.10.2025).

12 Entwurf eines Ersten 

Gesetzes zur Änderung 

des Medizinal-

Cannabisgesetzes, BR-

Drs. 555/25.

13 Schon vor der Teille-

galisierung kam dem 

Social Supply als Be-

zugsquelle eine große 

Relevanz zu, 

s. Bernard/Werse, Die 

andere Seite des Dro-

schreibung und Herlei-

tung des Modells 

s. Manthey et al., 2025, 

S. 60 ff.

11 Manthey et al., 2025, 

S. 77 ff., 179; Steimle/

Werse/Stallwitz, Verän-

derungen für Konsumie-

rende von Cannabis 

durch das Cannabisge-

setz – KonCanG, 2025, 

S. 2 ff., https://

www.frankfurt-

university.de/fileadmin/

standard/ISFF/

gendealens: Eigenbe-

darfshandel und »Social 

Supply«, 2013, S. 1 ff., 

https://doi.org/

doi:10.1515/mks-2013-

960602 (20.10.2025). 

Eine mögliche Zunahme 

des Social Supply durch 

das KCanG konnte im 

Rahmen von EKOCAN 

bislang nicht belegt wer-

den.

14 Rotermann, Health 

Reports 2020, S. 11 ff., 

https://



Newsletter Nr. 42                                                                                                           Seite 25    

punktsetzung der Straf-

verfolgungsbehörden 

geprägt.

21 Die übrigen 41 Fälle 

beziehen sich auf Straf-

taten nach dem 

MedCanG.

22 Bei der Durchführung 

der POLCAN-Befragung 

und anderer Erhebun-

gen wurde das IfK dan-

kenswerterweise von 

mehreren Innenministe-

rien und Landespolizei-

en sowie durch andere 

Behörden/Einrichtungen 

unterstützt. Parallel dazu 

wurde eine Befragung 

von Mitarbeitenden der 

Ordnungsbehörden 

(„OBCAN-Survey“) 

durchgeführt. Für mehr 

Informationen s. Man-

they et al., 2025, S. 26 ff.

23 Die meisten der Buß-

geldvorschriften in § 36 

KCanG fokussieren auf 

die Anbauvereinigungen. 

Darauf wird in diesem 

in nicht geringer Menge.

20 „Kontrolldelikte“, bzw. 

hier gleichzeitig „opfer-

lose Delikte“, werden der 

Polizei selten durch An-

zeigen, sondern in der 

Regel erst durch proakti-

ve Ermittlungen bekannt, 

s. Eisenberg/Kölbel, Kri-

minologie, 8. Aufl. 2024, 

§ 24 Rn. 8 f. Das Hellfeld 

solcher Deliktsformen 

wird besonders stark 

durch die Ressourcen-

verteilung bzw. Schwer-

Gewicht nach dem 

Trocknen“. Die genann-

ten praktischen Proble-

me betreffen im Übrigen 

auch die Feststellung 

möglicherweise strafba-

rer Besitzmengen.

Artikel kein Bezug ge-

nommen.

24 Dabei wurde das IfK 

tatkräftig von den koope-

rierenden Innenressorts/

Landespolizeien unter-

stützt.

25 Bußgeldverfahren nach 

§ 36 KCanG sind damit 

ähnlich selten wie Ermitt-

lungen zu Tötungsdelik-

ten.

25 Die erlaubten Besitz-

mengen in § 3 KCanG 

beziehen sich auf „das 

KONSUMCANNABISGESETZ

Kontakt: 

Prof. Dr. Jörg Kinzig

Telefon

0 70 71 / 297 25 49 

E-Mail 

joerg.kinzig@uni-tuebingen.de
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 Konzeption und Durchführung 

individueller Personalauswahl-

verfahren (Assessment Center) 

für Führungskräfte

 Managementtrainings zur Förde-

rung und Weiterentwicklung von 

Nachwuchsführungskräften

 Trainings, Veranstaltungen und 

Beratung im Bereich Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit (Medien-

kompetenzzentrum der nieder-

sächsischen Justiz)

 Beratung und Coaching von Füh-

rungskräften

 Informationen über Trends und 

aktuelle Veränderungsprozesse 

im Justizvollzug  u. a. durch die 

Herausgabe unseres Newsletters

Die Räume der Führungsakademie 

für den Justizvollzug befinden sich 

in der Fuhsestraße 30 in Celle. Dort 

stehen auch Tagungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. 

An Führungskräfte werden 

überall hohe Anforderungen ge-

stellt. Für Sie als Führungskraft 

im Justizvollzug gilt das ganz 

besonders. Auf Sie konzentrieren 

sich nicht nur die Erwartungen 

Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, sondern auch die der Ge-

fangenen und der Öffentlichkeit. 

Erwartungen, die nicht einfach zu 

erfüllen sind. Wie können Sie 

vorhandene Ressourcen besser 

nutzen? Wie begleiten Sie Ver-

änderungsprozesse und initiieren 

Innovationen? Wie gehen Sie 

professionell mit den Medien 

um? Wir unterstützen Sie als 

Führungskraft im Justizvollzug 

bei der Wahrnehmung Ihrer viel-

fältigen Aufgaben.

Wir bieten an:

 Organisation von Veranstaltun-

gen zu aktuellen Themen 

 Beratung bei Projekten und 

Organisationsentwicklung

Die Räumlichkeiten der Führungsakademie 

befinden sich in der Fuhsestraße 30 in Celle

Die Führungsakademie... 

https://bildungsinstitut-

justizvollzug.niedersachsen.de/ 
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https://bildungsinstitut-

justizvollzug.niedersachsen.de/ 

                    Ihre Ansprechpartner/-innen für die Bereiche:       

Marketing, Finanzen, Verwaltung, Newsletter

Michael Franke Diplom-Kaufmann (FH)

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 479
E-Mail: michael.franke@justiz.niedersachsen.de

Veranstaltungsorganisation, Seminarvorbereitung, Rechnungswesen, Verwaltung

Maya Tsantilis Verwaltungsangestellte

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 489
E-Mail: maya.tsantilis@justiz.niedersachsen.de

ViSdP:

Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges 
Fuhsestraße 30
29221 Celle
Internet: www.bildungsinstitut-justizvollzug.de

Redaktion und Layout: Michael Franke

Titelbild: PHOTOCASE (www.photocase.com)

Auflage: ausschließlich als pdf-Datei, 25 Druckexemplare 

Nachwuchsfördertrainings, Organisationsberatung, Coaching

Christiane Stark Diplom-Supervisorin und Organisationsberaterin 

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 469
E-Mail: christiane.stark@justiz.niedersachsen.de

Medienkompetenzzentrum der niedersächsischen Justiz

Marika Tödt Ass. jur., Journalistin

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 449
E-Mail: marika.toedt@justiz.niedersachsen.de

         Impressum 

Nachwuchsfördertrainings, Personalauswahl, Organisationsberatung, Coaching

Kay Matthias Diplom-Psychologe

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 439
E-Mail: kay.matthias@justiz.niedersachsen.de

Finanzen, Verwaltung, Newsletter

Führungskräfteentwicklung, Organisationsberatung, Coaching

Nicole Steimetz Diplom-Supervisorin und Organisationsberaterin 

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 352
E-Mail: nicole steimetz@justiz.niedersachsen.de

Personalauswahl, Führungskräfteentwicklung, Organisationsberatung, Coaching

Nachwuchsfördertrainings, Organisationsberatung, CoachingFührungskräfteentwicklung, Organisationsberatung, Coaching, GpB


